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V am 8.11.2006 in Kraft getreten
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Teil 1: Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversor-
gungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grund-
versorgung nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen 
Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind 
Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und 
Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für 
alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese 
nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind.
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen 
der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunterneh-
men, das nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet 
die Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er 
auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertrags-
schluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, 
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzutei-
len. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein  
Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Liefer-
verhältnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle 
für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch:
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder 

Familienname und Vorname sowie Adresse und Kundennummer),
2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließlich der zur  

Bezeichnung der Entnahmestelle verwendeten Identifikationsnummer,
3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,
4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur  

Kilowattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden  
abgerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer  
und Adresse),

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung 
durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) 
und

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit diese Kalkulations-
bestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen 
sind:
a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 

(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) in der jeweils geltenden Fassung,
b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Kon-

zessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 
(BGBl. I S. 2477) geändert worden ist,

c) bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je Kilowatt-
stunde für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem 
Brennstoffemissionshandels gesetz vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2728) in der jeweils geltenden Fassung.
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Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, 
ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo 
in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach 
§ 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hin-
zuweisen auf
1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf diese  

ergänzende Bedingungen,
2. den Zeitraum der Abrechnungen,
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen 

den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen,
4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick auf Verbraucher-

beschwerden und Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur  
Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach  
§ 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eingerichteten 
Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, und Informationen 
über die Verpflichtung des Grundversorgers zur Teilnahme am Schlich-
tungsverfahren,

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den 
Bereich Elektrizität und Gas sowie

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach  
§ 19 Absatz 5.

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der Abwendungs-
vereinbarung des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes bleibt unberührt.
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des 
Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die allgemeinen 
Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu 
geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 
§ 2 Absatz 3 Satz 3, die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für 
die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes § 20 Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den 
Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzu-
teilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines Bezugs-
vertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

Teil 2: Versorgung
§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundver-
sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen 
zur Nutzung regenerativer Energiequellen.
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§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise  
und ergänzenden Bedingungen
(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus 
der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der 
Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen erge-
benden Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßge-
bende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen 
des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, 
über die der Kunde Gas entnimmt.
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hier-
bei hat er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie 
den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach  
§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form anzugeben.
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingun-
gen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit 
dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent-
sprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung nachweist.

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen  
staatlich gesetzter Belastungen
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, die 
in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundver-
sorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 
die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das 
Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von Satz 
1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei 
den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen.
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und 
Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die 
Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach 
§ 5 Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die 
Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern 
abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden 
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-
druckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der 
Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen 
des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe 
des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche 

Beschränkungen vorsehen,
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An schluss - 

nutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Absatz 1, 
2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder
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3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertrags-
gemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 
Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet  
werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der Grund-
versorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung 
zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

Teil 3: Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8 Messeinrichtungen
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen 
nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes 
zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grund-
versorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung nicht von einer Vorleistung oder 
Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn der Kunde Umstände darlegt, die 
Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung begründen.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder 
zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin
g ung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so 
ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für 
die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf 
der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von 
bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis 
zu berechnen.
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforder
lichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betra-
ges, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn gelten-
den Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für 
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einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs 
Monate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4: Abrechnung der Energielieferung
§ 11 Verbrauchsermittlung
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrechnung ist § 40a des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermitteln, wenn 
dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
erfolgt.
(3) (weggefallen)

§ 12 Abrechnung
(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes abgerechnet.
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängi-
gen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlös-
abhängiger Abgabensätze.
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 
1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, 
der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundver-
sorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszah-
lung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen.
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden.
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfal-
les Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung 
ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. 
Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
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so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlun-
gen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. 
Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kun-
den einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Voraus-
zahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen an Vorauszahlungssysteme 
nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verzinst.
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wert-
papieren gehen zu Lasten des Kunden.
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Für Rechnungen und Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des Energiewirtschafts-
gesetzes maßgeblich.
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzugebenden Zahlungsweisen ist 
§ 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebe-
nen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur,
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht 

oder
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Mess-
geräts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kos-
ten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen.
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetra-
ges festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder 
der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
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einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermit-
telt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien  
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbe-
treiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nach-
berechnung zu Grunde zu legen.
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5: Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses
§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und 
den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederdruckanschluss-
verordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies 
gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Verhältnismäßigkeit 
ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine kon-
krete Gefahr für Leib oder Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grund-
versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. Der Grundversorger hat den Kunden mit der Androhung der 
Unterbrechung über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine Unverhält-
nismäßigkeit der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib und Leben, 
in Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine 
Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur 
durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Ver-
zug ist mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf 
den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung 
oder, für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten 
sind, mit mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jah-
resrechnung. Dabei muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 Euro 
betragen. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sätzen 6 und 7 
bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde 
form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner blei-
ben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen 
und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers 
resultieren.
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden mit der Andro-
hung einer Unterbrechung der Grundversorgung wegen Zahlungsverzuges 
zugleich in Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu 
informieren, die für den Kunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu können 
beispielsweise gehören
1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbrechung 

wegen Nichtzahlung,
2. Vorauszahlungssysteme,
3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungsdiensten und
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4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindest-
sicherung oder auf eine anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung.

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, dem Kun-
den spätestens mit der Ankündigung der Unterbrechung eine Abwendungsver-
einbarung nach Absatz 5 anzubieten. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 
sind in einfacher und verständlicher Weise zu erläutern.
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden acht 
Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll 
die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf elektronischem Wege in Textform 
erfolgen.
(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden spätestens 
mit der Ankündigung einer Unterbrechung der Grundversorgung nach Absatz 4 
zugleich in Textform den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. 
Das Angebot für die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu beinhalten:
1. eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die nach Absatz 2 Satz 6 bis 

8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie
2. eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis nach § 14 Absatz 1 und 2.
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Nummer 1 muss so gestaltet sein, 
dass der Kunde sich dazu verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem für den 
Grundversorger sowie für den Kunden wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum voll-
ständig auszugleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum von sechs bis 
18 Monaten anzusehen. Nimmt der Kunde das Angebot vor Durchführung der 
Unterbrechung in Textform an, darf die Versorgung durch den Grundversorger 
nicht unterbrochen werden. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 
Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und in 
einer Ankündigung des Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und ver-
ständlich sowie in hervorgehobener Weise auf den Grund der Unterbrechung 
sowie darauf hinzuweisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge 
einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge einer nachfolgenden Wie-
derherstellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt werden können.
(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 
hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet 
werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt 
werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine 
Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat eine Kündigung 
des Kunden unverzüglich nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Text-
form zu bestätigen.
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kün-
digung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, ver-
langen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung 
der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen nach § 19 Absatz 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berech-
tigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 
bis 5 entsprechend anzuwenden.



11

Teil 6: Schlussbestimmungen
§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungs
vertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers auf dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens 
zum 1. Januar 2022 zu erfolgen.

Ergänzende Bedingungen der
evd energieversorgung dormagen gmbh
zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem  
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)

1. Erweiterung / Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
Mitteilungspflichten (§ 7 GasGVV)
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er zusätz-
liche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies der evd energieversorgung 
dormagen gmbh (im Folgenden evd genannt) vor Inbetriebnahme schriftlich mit-
zuteilen, soweit sich durch die Änderung der Gasverbrauch erheblich verändert. 
In Zweifelsfällen hat der Kunde sich an die evd zu wenden.

2. Ablesung (§ 11 GasGVV)
Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei 
sonstigen berechtigten Interessen an einer Überprüfung der Ablesung hat die evd 
das Recht, die Ablesung selbst durchzuführen. Die evd hat aber auch das Recht 
zu bestimmen, dass der Kunde die Messeinrichtungen selbst abliest. Hierzu sen-
det die evd dem Kunden eine entsprechende Ablesekarte zu. In diesem Fall hat 
der Kunde den Zählerstand binnen 14 Kalendertagen an die evd zurückzusenden.

3. Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12 und 13 GasGVV)
Während des Abrechnungszeitraumes werden vom Kunden, außer bei monatli-
cher Rechnungsstellung, monatliche – in der Regel gleich bleibende – Abschlags-
zahlungen nach Mitteilung der evd geleistet. Diese werden entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum ermittelt. Ist eine solche Berech-
nung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
der Verbrauch erheblich von der Schätzung abweicht, wird dies auf Wunsch des 
Kunden angemessen berücksichtigt.

Der Gasverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich festgestellt und 
darüber eine Jahresabrechnung erstellt. Wünscht der Kunde davon abweichend 
eine unterjährige Rechnungsstellung (monatlich, vierteljährlich oder halbjähr-
lich), so muss er dies der evd mit einem Vorlauf von vier Wochen unter Angabe 
von Name, Vorname, Kunden- und Zählernummer schriftlich mitteilen. Der 
Kunde verpflichtet sich, die in diesem Fall benötigten Zählerstände selbst abzu-
lesen und bis spätestens zu den von der evd mitgeteilten Abrechnungsterminen 
unaufgefordert telefonisch, per E-Mail oder per Onlineservice an die evd zu über-
mitteln. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, 
so ist die evd berechtigt, die zur Abrechnung benötigten Werte zu schätzen. Für 
jede unterjährige Rechnung ist ein Entgelt gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt 
zu zahlen.

Darüber hinaus ist die evd berechtigt, den Verbrauch des Kunden in kürzeren 
Zeitabständen abzurechnen. Der Grundpreis wird zeitanteilig berechnet, sofern 
der Abrechnungszeitraum mehr oder weniger als 365 Tage umfasst.
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Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den geleiste-
ten Abschlagszahlungen und dem tatsächlichen Jahresverbrauch nachberechnet 
oder vergütet. Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge wer-
den jedem Kunden bei der Vertragsbestätigung und auf der Jahresabrechnung 
mitgeteilt.

4. Zahlungsweise (§ 16 GasGVV)
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch Barein-
zahlung, Banküberweisung oder Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung zu 
leisten. Rechnungsbeträge und Abschläge sind für die evd kostenfrei und unter 
Angabe der Kundennummer zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Ein-
haltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei der evd.

5. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung  
(§§ 17, 19 GasGVV)
Die durch Zahlungsverzug, aufgrund einer Unterbrechung, sowie für die Wieder-
herstellung der Grundversorgung entstehenden Kosten sind vom Kunden pau-
schal gemäß Preisblatt (Anlage1) zu ersetzen.

Soweit die Voraussetzungen einer Unterbrechung der Versorgung nach § 19 
GasGVV vorliegen, wird die evd den örtlichen Netzbetreiber mit der Unterbre-
chung der Versorgung beauftragen. Für die Unterbrechung der Versorgung und 
die Wiederherstellung der Versorgung werden dem Kunden die Kosten in Rech-
nung gestellt, die der Netzbetreiber für diese Leistungen gegenüber evd in Rech-
nung stellt. Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand der 
evd nicht oder nicht in der pauschalierten Höhe entstanden ist, bleibt unberührt.

Sobald die Bezahlung der Unterbrechungskosten erfolgt ist und die Gründe für 
die Unterbrechung entfallen sind, wird die evd den Netzbetreiber zur Wiederher-
stellung der Versorgung beauftragen.

6. Inkrafttreten
Diese Fassung der Ergänzenden Bedingungen tritt mit Wirkung zum 1. Januar 
2011 in Kraft. Sie ersetzt die bisher gültige Fassung vom 1. Mai 2007.
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Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der evd energieversorgung  
dormagen gmbh zur Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV und zur  
Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV

gültig ab 1. Januar 2021

Die Kosten für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der  
Versorgung (§§ 17, 19 StromGVV bzw. GasGVV) sind vom Kunden nach folgenden 
Pauschalen zu ersetzen:

Nettopreis  Endpreis

Mahnung 1,20 Euro 1,20 Euro

Abschluss einer Ratenvereinbarung 15,00 Euro 15,00 Euro

Versuch der Versorgungsunterbrechung 44,90 Euro 44,90 Euro

Unterbrechung der Versorgung 44,90 Euro 44,90 Euro

Wiederherstellung der Versorgung 
während üblicher Arbeitszeiten

59,90 Euro 71,28 Euro

Der Endpreis enthält die Umsatzsteuer in der zum Zeitpunkt der Leistungs-
ausführung jeweils geltenden Höhe. Bei Kosten in direkter Folge von Zahlungs-
verzug fällt keine Umsatzsteuer an.

Bei Zählerausbau und -einbau sowie Außensperrungen und Wiederherstellung 
der Versorgung außerhalb der üblichen Arbeitszeiten wird der tatsächliche  
Aufwand in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass 
die Kosten überhaupt nicht entstanden sind oder wesentlich niedriger sind,  
als die Pauschale ausweist.

Der Kunde hat bei der evd anfallende Bankkosten für nicht von der evd zu vertre-
tende Rücklastschriften zu erstatten.

Der Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen wird  
gem. § 288 I BGB für Verbraucher 5 %-Punkte über dem Basiszinssatz und  
gem. § 288 II BGB für Unternehmer 9 %-Punkte über dem Basiszinssatz  
erhoben. 

Hinweis gemäß § 4 Gesetz über Energiedienstleistungen  
und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G):
Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Zusammenhang mit einer effizien-
teren Energienutzung durch Endkunden bei der Bundesstelle für Energieeffizienz 
eine Liste geführt wird, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits 
und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende 
Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhal-
ten Sie unter www.bfeeonline.de. Ferner möchten wir Sie darüber informieren, 
dass Sie sich auch bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieef-
fizienz umfassend informieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienzonline.info.
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Verbraucherservice
Die evd ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität der Belieferung mit Energie innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Wird der 
Verbraucherbeschwerde durch die evd nicht abgeholfen, sind die Gründe schrift-
lich oder elektronisch darzulegen. Ist die Verbraucherbeschwerde damit erfolg-
los, ist der Kunde zur Beilegung der Streitigkeiten berechtigt, die Schlichtungs-
stelle anzurufen. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 
anderes Verfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz zu beantragen, bleibt 
unberührt. evd ist zur Teilnahme an dem Schlichtungsverfahren verpflichtet.

Schlichtungsstelle Energie e.V. 
Friedrichstr. 133, 10117 Berlin,  
T 030 27 57 240-0, F 030 27 57 240-69,  
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Online-Streitbeilegung  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr finden. Verbraucher 
haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus 
Online-Kaufverträgen zu nutzen.

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen außerdem Infor-
mationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über 
Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung 
und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität,  
Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahnen Verbraucherservice  
Postfach 8001, 53105 Bonn,  
Bundesweites Infotelefon: T 030 22480-500 
Mo.-Do.: 9:00-15:00 Uhr, Fr.: 9:00-12:00 Uhr,  
F 030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Gemäß § 41 Energiewirtschaftsgesetz gelten die Vorschriften zur Schlichtung 
nur für Haushaltskunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches sind.
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Datenschutzhinweise 
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte Informationen nach  
Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Kunden, gemäß 
der ab / seit dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie 
über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich 
aktualisiert und unter www.evd-dormagen.de/datenschutz veröffentlicht. Dort 
finden Sie auch unsere Datenschutzhinweise für Besucher unserer Webseite.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich  
und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortlicher sind wir, die  
evd energieversorgung dormagen gmbh 
Mathias-Giesen-Str. 13, 41540 Dormagen 
Telefon (02133) 971-0, Fax: (02133) 971-57 
Email: info@evd-dormagen.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Anschrift wie oben:  
„c/o Datenschutzbeauftragter“, E-Mail: datenschutz@evd-dormagen.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten Daten, die wir aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten. 
Die Daten erhalten wir direkt von Ihnen, z. B. im Rahmen der Auftragserteilung 
für die Energie- und Wasserlieferung sowie sonstiger Energiedienstleistungen, 
oder über Marktpartner (z.B. Netz- und Messstellen-betreiber). Wir verarbeiten 
auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z. B. 
aus Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet 
zulässigerweise gewinnen dürfen oder von Dritten z. B. Auskunfteien zulässiger-
weise erhalten.
Konkret verarbeiten wir folgende Daten:
• Stammdaten zum jeweiligen Liefervertrag
• (z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift und Kontaktdaten des Vertragspartners, 

Bankverbindung)
• Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Liefervertrags  

(z. B. Energieverbrauch, Zählerstände, Lieferstellenhinweise)
• Vertragsdaten zu sonstigen evd-Produkten (z. B. Wärmecontracting)
• Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit Ihnen, Versand von Rechnungen und 

ggf. Mahnungen)
• Werbe- und Vertriebsdaten  

(z. B. Kontaktdaten und für Sie potenziell interessante Produkte)

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung)  
und auf welcher Rechtsgrundlage?
Im Nachfolgenden informieren wir Sie darüber, wofür und auf welcher Rechts - 
grundlage wir Ihre Daten verarbeiten.

3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO)
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d.h. 
insbesondere zur Energie- und Wasserbelieferung und -abrechnung sowie sons-
tiger Energiedienstleistungen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im 
Einzelnen nach dem konkreten Produkt und den Vertragsunterlagen.
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3.2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO)
Wir können Ihre Daten außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur  
Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten verwenden.
Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:
• Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten
• Werbung, Markt- und Meinungsforschung
• Bonitätsprüfung
• Adressermittlung (z.B. bei Umzügen)
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen  

Streitigkeiten
• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen 
Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgaben erfüllung, 
Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken).

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte 
Verarbeitung.
Dies betrifft insbesondere Ihre etwaige Einwilligung zur werblichen Ansprache 
per Telefon, E-Mail oder SMS.
Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der  
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt 
nur für zukünftige Verarbeitungen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO)
Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen. Zu den Zwecken der 
Verarbeitung gehört die Erfüllung der einschlägigen gesetzlichen Anforderun-
gen und Vorgaben insbesondere aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), dem 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), den Grundversorgungsverordnungen Strom 
und Gas (Strom GVV, Gas GVV) sowie den Allgemeinen Versorgungsbedingungen 
für Wasser und Fernwärme (AVBWasserV und AVB FernwärmeV).

4. Wer bekommt meine Daten?
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung des Datengeheimnisses 
und nur soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet.
Innerhalb der evd erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jewei-
ligen Aufgaben benötigen.
Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:
• von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) insbesondere im 

Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik und Druckdienstleistungen, die Ihre 
Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten

• Wirtschaftsauskunfteien
• Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften
• Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und EVU nach den Regelungen des EnWG 

u.a. Rechtvorschriften
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5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer 
unserer Geschäftsbeziehung, was auch die Anbahnung und Abwicklung eines 
Vertrags umfasst.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumenta-
tionspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie 
der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Aufbewahrungsfristen 
betragen je nach Datenart zwei bis zehn Jahre.
Ist eine Löschung nicht möglich, z. B. bei Daten, die in einem elektronischen 
Archivsystem gespeichert sind, werden diese für eine Weiterverarbeitung 
gesperrt.
Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen benötigen, löschen wir gemäß Artikel 17 Abs. 3e DS-GVO nicht.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale  
Organisation übermittelt?
Wir übermitteln keine Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirt -
schaftsraums – EWR (Drittländer).

7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf 
Auskunft (Art. 15 DS-GVO, § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab 
dem 25. Mai 2018 gültigen Fassung). Auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), auf 
Löschung (Art. 17 DS-GVO, § 35 BDSG), auf Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Außer-
dem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde  
(Art. 77 DS-GVO, § 19 BDSG).

8. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personen-
bezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Been-
digung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind.
Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder 
die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag 
nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir  
grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 
DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir  
Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung genutzt?
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem Ziel, bestimmte 
persönliche Aspekte zu bewerten (sog. „Profiling“ gemäß Art. 4 Nr. 4 DSGVO). 
Wir setzen Profiling beispielsweise ein, um Ihr potenzielles Interesse an unse-
ren Produkten und Leistungen zu ermitteln. Diese Auswertung erfolgt anhand 
statistischer Verfahren unter Heranziehung von aktuellen Kundendaten und 
solchen aus der Vergangenheit. Die Ergebnisse nutzen wir, um Sie bedarfs-  
und zielgerichteter ansprechen zu können sowie zur Unterstützung unseres Kun-
denservice bei deren Beratung, Betreuung und Vertrieb.
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11. Welche Widerspruchsrechte habe ich? (Art. 21 DS-GVO)

a) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbei-
tung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzu-
legen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne 
von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das z. B. zur Kundenberatung und -betreuung und zu 
Vertriebszwecken erfolgen kann.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen. 

b) Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der 
Direktwerbung
Wir können Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch für 
Direktwerbung verarbeiten. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der-
artiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann jeweils formfrei erfolgen. Unsere Kontaktdaten finden Sie 
unter Ziffer 1.
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen  
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
An: evd energieversorgung dormagen gmbh,  
Mathias-Giesen-Straße 13, 41540 Dormagen

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)

…………………………………………………………………………………………………………

den von mir/uns (*) 

…………………………………………………………………………………………………………

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: (*)

…………………………………………………………………………………………………………

die Erbringung der folgenden Dienstleistung: (*)

…………………………………………………………………………………………………………

Bestellt am (*) ............................. erhalten am (*) .................................

Name des/der Verbraucher(s)

…………………………………………………………………………………………………………

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

…………………………………………………………………………………………………………

Datum ...............................

(*) Unzutreffendes streichen.



evd energieversorgung dormagen gmbh
Mathias-Giesen-Straße 13
41540 Dormagen

Tel.: 02133 / 971-0
Fax: 02133 / 971-57

E-Mail: info@evd-dormagen.de 
www.evd-dormagen.de

Handelsregister: Neuss B 2915 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klemens Diekmann St
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